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1 Anwendungsbereich 

1.1 Verriegelungseinrichtungen, Typ DLF1, DLF1/7 und DLF2 mit Schubriegel und Fehlschließsicherung 
zur unmittelbaren Sperrung von einflügeligen Schachtdrehtüren, bzw. der Typ DLF2 zur unmittelba-
ren Sperrung von zweiflügeligen Schachtdrehtüren.  

Die Verriegelungseinrichtungen werden alternativ in verschiedenen Ausführungsarten (ein bzw. zwei 
Riegelbolzen) und Einbaulagen, gemäß Zulassungszeichnung 06.50.021 vom 16.12.2016 mit Prüf-
vermerk vom 20.03.2017 verwendet. 

1.2 Die Verriegelungseinrichtung Typ DLF1, DLF1/7 darf auch für zweiflügelige Schachtdrehtüren ver-
wendet werden, wenn eine unmittelbare Sperrung jedes Türflügels mit jeweils einer Türverriegelung 
Typ DLF1, DLF1/7 mit Schubriegel und Fehlschließsicherung erfolgt. 

1.3 Die Verriegelung, Typ DLF1, DLF1/7 und DLF2 mit Schubriegel und Fehlschließsicherung, kann 
auch als Teil einer Verriegelungseinrichtung fungieren, bei welcher zusätzliche Bauteile an der Sper-
rung der Schachttür und deren Überwachung beteiligt sind und für diese zusätzlichen Teile und die-
se Verwendung, eine eigene EU-Baumusterprüfung nach der Richtlinie 2014/33/EU vorhanden ist. 

1.4 Nennwerte der elektrischen Sicherheitseinrichtungen (Sperrmittelschalter) 

Wechselstrom  230 V, 2 A 
Gleichstrom  200 V, 2 A 

2 Bedingungen 

2.1  Zur Identifizierung und Information über die prinzipielle Bau- und Wirkungsweise und Abgrenzung 
des geprüften und zugelassenen Baumusters sind der EU-Baumusterprüfbescheinigung und  
deren Anhang, die Zulassungszeichnung 06.50.021 (22 Seiten) vom 16.12.2016 mit Prüfvermerk 
vom 20.03.2017 beizufügen. Die darin enthaltenen Texthinweise und Maßangaben sind zu  
beachten. 

2.2  Die Verriegelung muss insgesamt mindestens 17,5 mm (bzw. mindestens 14 mm beim Schalten der 
elektrischen Sicherheitseinrichtung) in oder hinter das zu sperrende Teil eingreifen, damit die Mittel, 
die die Lage des Sperrmittels prüfen (Fehlschließsicherung), zwangsläufig wirken. 

2.3  Sicherung der Schraubverbindungen zur Befestigung der Verriegelungseinrichtung gegen  
selbsttätiges Lösen. 

2.4  An der Verriegelungseinrichtung muss ein Schild mit den Angaben zur Identifikation des Bauteiles 
mit Name des Herstellers, EU-Baumusterprüfkennzeichen und Typbezeichnung vorhanden sein. 

2.5  Für die Verriegelungseinrichtung dürfen andere als in den Zulassungszeichnungen  
aufgeführte  

 Ausführungsarten,  

 Einbaulagen,  

 Betätigungseinrichtungen oder  

 zusätzliche Steuerungsschalter 

nicht verwendet werden. 

2.6  Die EU-Baumusterprüfbescheinigung darf nur zusammen mit dem dazugehörigen Anhang und der 
Anlage (Liste der Hersteller Serienfertigung) verwendet werden. Diese Anlage wird nach den  
Angaben des Herstellers / Bevollmächtigten aktualisiert und mit neuem Stand herausgegeben. 
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3 Hinweise 

3.1  Diese EU-Baumusterprüfbescheinigung wurde auf Basis folgender harmonisierten Normen erstellt: 

 EN 81-1:1998 + A3:2009 (D), Abschnitt 7.7.3.1 und Anhang F.1 
 EN 81-2:1998 + A3:2009 (D), Abschnitt 7.7.3.1 und Anhang F.1 
 EN 81-20:2014 (D), Punkt 5.3.9.1 
 EN 81-50:2014 (D), Abschnitt 5.2 

Bei Änderungen bzw. Ergänzungen der oben genannten Normen bzw. bei Weiterentwicklung des 
Standes der Technik wird eine Überarbeitung der EU-Baumusterprüfbescheinigung notwendig. 

3.2  Die Verriegelungseinrichtungen, Typ DLF1, DLF1/7 und DLF2 mit Schubriegel und Fehlschließsiche-
rung zur unmittelbaren Sperrung von Schachtdrehtüren können auch als Verriegelungselement für 
Fahrkorbtürverschlüsse verwendet werden. Der komplette Fahrkorbtürverschluss muss dabei einer 
eigenen Baumusterprüfung unterzogen werden, um die Erfüllung der Anforderungen an  
EN 81-20:2014 (D) bzw. EN 81-50:2014 (D) nachzuweisen. 

3.3  Elektrische Sicherheitseinrichtungen zur Überwachung der Schließlage der Schachttür (Türschalter) 
in anderer Anordnung oder Ausführung, als im Datenblatt nach Ziffer 2.1 dieses Anhanges  
dargestellt, dürfen verwendet werden, wenn sie die Anforderungen der einschlägigen EU-Richtlinien  
erfüllen. 

3.4  Verriegelungseinrichtungen der 
-Baumusterprüfung. 

3.5  Diese EU-Baumusterprüfung beurteilt nicht das Einhalten der Bedingungen für die IP-Schutzarten für 
elektrische Betriebsmittel nach EN 60529. 
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